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THC-Grenzwerte aus rechtlicher Sicht 
Dieter Müller 

THC-Grenzwerte werden im Straßenverkehrsrecht in zwei Teilbereichen benötigt, einmal Im Ordnungswidrigkeiten­
recht bzw. Verkehrsstrafrecht, um einen Tatnachwels führen zu können und ein anderes Mal im Fahreignungsrecht, 
um Aussagen über die Fahreignung eines Cannablskonsumenten treffen zu können. In beiden genannten Fallgruppen 
müssen die aus einer Blutanalyse gewonnenen THC-Werte in Relation zu normierten THC-Grenzwerten gesetzt wer­
den. Doch wer setzt aktuell diese Werte und wer könnte diese Werte künftig normativ fassen? Diesen Fragen geht der 
folgende Aufsatz nach. 

doi.org/10.53184/ZVS2-2023-16 

I . Cannabis im St raßenverkehrsrecht 

1 Verkehrsordnungswidrigkeit und 
Verkehrsstraftaten 

Das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem 
Einfluss von THC kann entweder den Tat­
bestand einer Verkehrsordnungswidrigkeit 
gemäß § 24a Abs. 2 StVG erfüllen oder 
sogar einen Verkehrsstraftatbestand gemäß 
§316 StGB (ohne Gefährdung) oder § 315c 
Abs. 1 Nr. la StGB (mit Gefährdung). Beide 
Fälle erfordern eine Konzentration von THC 
im Blut, die es entsprechend dem Charakter 
der Vorschrift als eines abstrakten bzw. 
konkreten Gefährdungsdelikts als möglich 
erscheinen lässt, dass der untersuchte 
Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr 
teilgenommen hat, obwohl seine Fahrsi­
cherheit eingeschränkt war. Das wird in der 
Wissenschaft bei Konzentrationen ab 1 ng/ 
ml THC im Blutserum angenommen und ist 
vom Bundesverfassungsgericht unter wis­
senschaftliche Beratung als unterer Grenz­
wert für das Vorliegen der Verkehrsord­
nungswidrigkeit des § 24a Abs. 2 StVG 
festgelegt worden (BVerfG, Beschluss vom 
21.12.2004 - 1 BvR 2652/03, Juris). 
Beide Verkehrsstraftaten der § § 3 1 6 StGB 

(Trunkenheitsfahrt) und § 315c Abs. 1 Nr. 
l a StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs) 
erfordern zum Erfüllen des Tatbestandes 
ein Führen eines Kfz im fahrunsicheren 
Zustand, der auch durch sogenannte „Aus­
fallerscheinungen", d. h. dem sichtbaren 
Abweichen vom nicht berauschten Z u ­
stand, im Strafverfahren bewiesen werden 
muss (vgl. Wagner/Müller, 2022). Bei Fest­
stellung von rauschmittelbedingten Aus­
fallerscheinungen bedarf es bei anderen 
berauschenden Mitteln wie Cannabis, an­
ders als bei alkoholischer Beeinflussung, 
bislang keines unteren Grenzwertes, um 
eine strafbare relative Fahrunsicherheit zu 
begründen. Der Grund dafür liegt in der 
differierenden Dosiswirkungsbeziehung 
begründet. Bei einer rauschmittelbedingten 
Fahrunsicherheit ist es nicht unbedingt 
erforderiich, dass sich die körperlichen bzw. 
geistigen Mängel in Fahrfehlem ausgewirkt 
haben. Unter U ms t än d en k ö n n en zum 
Nachweis der Fahrunsicherheit auch sons­
tige Auffälligkeiten im Verhalten des Fahr­
zeugführers genügen, sofern sie konkrete 
Flinweise auf eine schwerwiegende Beein­
trächt igung seiner psychophysischen Leis­
tungsfähigkeit, insbesondere seiner Wahr-
nehmungs- und Reaktionsfähigkeit geben 

(BGH, Urteil vom 15.4.2008 - 4 StR 639/07, 
Juris). 

2 Fahreignungsrecht 

Nach geltender Rechtsprechung des BVerfG 
besteht im Fahreignungsrecht in aller Regel 
kein Anlass zu der Befürchtung, dass der 
einmalige oder gelegentliche Konsum von 
Flaschisch bei den Betroffenen zu einer 
permanenten fahreignungsrelevanten Ab­
senkung ihrer körperlich-geistigen Leis­
tungsfähigkeit führt (BVerfG, Beschluss vom 
20.6.2002 - 1 BvR 2062/96, juris). Liegt 
allerdings bei einem gelegentlichen Konsu­
menten eine Fahrt unter der Wirkung von 
THC vor, darf sofort eine medizinisch-psy­
chologische Untersuchung angeordnet wer­
den (BVerwG, Urteil vom 11.4.2019 - 3 C 
9/18, juris). Ein Verstoß gegen das Tren­
nungsgebot nach Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur 
FeV liegt vor, wenn ein gelegentlicher 
Cannabiskonsument den Konsum und das 
Führen eines Kraftfahrzeugs im Ergebnis 
nicht in der gebotenen Weise voneinander 
trennt, denn es steht zu befürchten, dass 
eine dauerhafte Beeinträchtigung der Fahr­
sicherheit nicht hinreichend sicher ausge­
schlossen werden kann (vgl. Koehl, 2020). 
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Unerheblich ist dabei, ob die unterbliebene 
Trennung darauf zurückzuführen ist, dass 
der Betroffene nicht in der Lage war zu 
trennen, also das „Trennen-Können" oder 
das „Trennungsvermögen" nicht beherrsch­
te oder dass ihm die Bereitschaft zum Tren­
nen von Cannabiskonsum und dem Führen 
eines Kraftfahrzeugs fehlte, mithin keine 
„Trennungsbereitschaft" vorlag (BVerwG, 
Urteil vom 11.4.2019 - 3 C 14/17, BVerwGE 
165, 215-235, Rn. 19). 

Ansonsten gelten regelmäßige Konsumen­
ten, die täglich oder nahezu täglich konsu­
mieren, allesamt als fahrungeeignet und auf 
einen häufigen Konsum, der jedenfalls an 
der Grenze zum regelmäßigen Cannabiskon­
sum liegt, weist z.B. auch ein in einer Blut­
probe festgestellter Wert von 103,1 ng/ml 
THC-Carbonsäure hin (Bayerischer Verwal­
tungsgerichtshof, Beschluss vom 25.2.2022 
- 11 CE 21.2868, Rn. 25, juris). Jedenfalls ab 
einer Konzentration des THC-Metaboliten 
THC-COOH von 150 ng/ml im Blutserum ist 
aufgrund von gesicherten, auf rechtsmedi­
zinischen Untersuchungen beruhenden Er­
kenntnissen von einem regelmäßigen Can­
nabiskonsum auszugehen (Oberverwal­
tungsgericht für das Land Schleswig-Hol­
stein, Beschluss vom 14.2.2020 - 5 MB 2/20, 
juris). 

Die Stellungnahme der Grenzwertkommis­
sion vom September 2015, wonach empfoh­
len wird, bei gelegentlich Cannabis konsu­
mierenden Personen ein Trennungsvermö­
gen von Konsum und Fahren im Sinne der 
Anlage 4 zur FeV erst ab einer Konzentra­
tion von 3,0 ng/ml TFiC im Blutserum zu 
verneinen, wurde vom Bundesverwaltungs­
gericht (BVerwG, Urteil vom 11.4.2019 - 3 
C 14.17) dezidiert mit dieser Begründung 
abgelehnt: 

„ Z u Recht nimmt das Berufungsgericht an, 
dass die Grenzwertkommission bei dieser 
Empfehlung von einem anderen als dem aus 
den dargestellten Rechtsgründen für das 
Fahrerlaubnisrecht zugrunde zu legenden 
Gefdhrdungsmaßstab ausgegangen ist. Das 
zeigt insbesondere der Umstand, dass die 
Grenzwertkommission bei gelegentlich Can­
nabis konsumierenden Personen zwar einer­
seits empfehlt, eine Trennung von Konsum 
und Fahren im Sinne von Nr 9.2.2 der An­
lage 4 erst bei einer THC-Konzentration von 
3 ng/ml oder mehr im Blutserum zu vernei­
nen, zugleich aber ausdrücklich feststellt, dass 
eine Neubewertung des analytischen THC-
Grenzwerts von 1 ng/ml Blutserum gemäß 
ihrer Empfehlung zur Anlage des § 24a StVG 

nicht veranlasst sei. In 
der verwaltungsge­
richtlichen Rechtspre­
chung ist indes aus 
den bereits aufgezeig­
ten rechtlichen Grün­
den anerkannt, dass 
sich der im Fahrer­
laubnisrecht für die 
Beurteilung der Fahr­
eignung heranzuzie­
hende Gefährdungsmaßstab mit dem des § 
24a Abs. 2 StVG deckt. Aus der neueren 
Empfehlung der Grenzwertkommission ergibt 
sich - wie das Berufimgsgericht in diesem 
Zusammenhang zugleich beanstandungsfrei 
feststellt - auch nicht, dass und gegebenen­
falls aus welchen medizinisch-toxikologischen 
Gründen eine Differenzierung beim Gefähr­
dungsmaßstab zwischen dem Fahrerlaubnis-
und dem Ordnungswidrigkeitenrecht ange­
zeigt wäre. Vielmehr hatte der damalige 
Vorsitzende der Grenzwertkommission, Prof. 
Dr. Daldrup, in der mündlichen Verhandlung 
vor dem Verwaltungsgericht zu dem von der 
Grenzwertkommission zu § 24a Abs. 2 StVG 

festgelegten Grenzwert von 1 ng/ml ausge­
führt, dass bei dieser Menge die Möglichkeit 
einer Beeinträchtigung bestehe, wie sie das 
Bundesverfassungsgericht zur verfassungs­
konformen Auslegung des Gesetzes fiir erfor­
derlich halte." (BVerwG, Urteil vom 11. April 
2019 - 3 C 14/17, BVerwGE 165, 215-235, 
Rn. 29). 

Eine weitere Aussage der Grenzwertkommis­
sion ist in diesem Zusammenhang ebenfalls 
wichtig für die aktuelle Debatte: 

„Eine Neubewertung des analytischen Grenz­
wertes von THC (1,0 ng/ml) gemäß der 
Empfehlung der Grenzwertkommission zur 
Anlage des § 24a Absatz 2 StVG ist nicht 
veranlasst." (Blutalkohol 52, 323). 

Demnach bezieht sich die aktuelle Grenz­
wertdiskussion in den Fachkreisen aus­
schließlich auf das Gebiet des Fahreig-
nungsrechts. Die öffentl iche politische 
Diskussion dreht sich aber - so hat es j e ­
denfalls den Anschein - um den Tatbestand 
der Verkehrsordnungswidrigkeit des § 24a 
Abs. 2 StVG. Die entstandene Verwirrung 
hat ihre Ursache wohl in weitestgehend 
bestehender Unsicherheit um den rechtli­
chen Stellenwert von THC-Grenzwerten 
sowie die konkret bestehenden Verände­
rungsmöglichkeiten. 

Gesetze 

B Rechtsverordnungen 

B Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

II. Wer setzt THC-Grenzwerte? 

1 Verbindlichkeitsgrad von 
THC-Grenzwerten 

Grenzwerte sind aus der verkehrsjuristischen 
Sicht nur dann absolut verbindlich für alle 
Rechtsanwender in Exekutive und Judikati-
ve, wenn Sie vom Gesetzgeber - etwa im 
Rahmen des § 24a StVG - gesetzt werden 
oder wenn sie vom Verordnungsgeber, dem 
Bundesministerium für Verkehr in Abstim­
mung mit dem Bundesrat, im Rahmen der 
FeV gesetzt werden. 

Werden Grenzwerte weder vom Gesetz-, 
noch vom Verordnungsgeber verbindlich 
gesetzt, sondern lediglich durch die Recht­
sprechung der Bundes- und Obergerichte, 
richten sich diese inhaltlich nach dem 
Sachverstand von generell beauftragten 
oder individuell berufenen Sachverständi­
gen. 

2 Rechtlicher Stellenwert aktueller 
THC-Grenzwerte 

Generell beauftragt damit, u. a. THC-Grenz­
werte zu empfehlen, ist z. B. die vom Bun­
desminister für Verkehr berufene Grenzwert­
kommission, einer Kommission von Fach­
experten aus den Bereichen Medizin und 
Chemie. Die Grenzwertkommission hat die 
bekannten analytischen Grenzwerte emp­
fohlen. Der aktuell immer noch gültige 
THC-Grenzwert von 1 ng/ml Blutserum geht 
dabei auf eine Empfehlung der Grenzwert­
kommission vom 20. November 2002 zurück 
und ist für die Annahme einer Ordnungs­
widrigkeit nach § 24a Abs. 2 StVG, also das 
Führen eines Kraftfahrzeugs unter der Wir­
kung von Cannabis, empfohlen worden und 
in einem weiteren Beschluss vom 22. Mai 
2007 (Blutalkohol 44, 311) aktualisiert und 
bestätigt worden. 

Der Bundesgesetzgeber, der Deutsche Bun­
destag, und der Verordnungsgeber, dieser ist 
das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr gemeinsam mit dem Bundesrat, 

Zeitschrift für Verkehrssicherheit 2.2023 



FACHVORTRÄGE | Block 3 | Automatisierung, Unfallforschung und Simulation 

haben allerdings diesen und die anderen 
analytischen Grenzwerte weder in das StVG, 
noch in die FeV oder die Bußgeldkatalog-
Verordnung (BKatV) übe rnommen (vgl. 
Müller, 2022). Sie sind ausschließlich im 
Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog für 
Verkehrsordnungswidrigkeiten (BTKat) zu 
finden und besitzen damit nur den Rang 
einer die Entscheidungen der Exekutive 
(Polizei und Bußgeldbehörden) bindenden 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift. 

Der BTKat liegt aktuell in seiner 14. Auflage 
(2021) vor Die Kommission, die den BTKat 
fortschreibt, wird aus Vertretern des Kraft­
fahrt-Bundesamtes (KBA) sowie der Bundes­
länder gebildet. Sie konferiert regelmäßig und 
vereinbart notwendige Aktualisierungen des 
BTKat. Der BTKat wird dann in der jeweils 
aktuellen Auflage von den Innenministerien 
und Innensenatoren der Länder mittels Erias-
ses in Kraft gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt sind 
sämtliche nachgeordneten Behörden der 
Polizei und kommunalen Bußgeldbehörden 
sowie deren Aufsichtsbehörden an die neuen 
Inhalte gebunden. Veränderungen des BTKat 
können sowohl aus Eigeninitiative der Fach­
kommission, als auch durch Anstöße aus dem 
BMDV sowie den Innenministerien der Län­
der erfolgen. Im politischen Gremium des 
Bundesrates wurde der BTKat bislang noch 
nie thematisiert. 

Diese rechtliche Platzierung der Empfehlun­
gen der Grenzwertkommission im hierar­
chisch geordneten System der Rechtsquellen 
hat zur Folge, dass sich die Judikative nicht 
an die sachverständig empfohlenen Grenz­
werte halten muss. 

3 Genereller Stellenwert der BtM-
Grenzwerte in der Rechtsprechung 

a) Verwaltungsgerichte 

Die Verwaltungsgerichte halten sich nicht an 
die Empfehlungen der Grenzwertkommission, 
sondern sehen bei den Betäubungsmitteln 
außer Cannabis deutlich geringere Analyse­
werte als begründete Tatsachen für die Ent­
ziehung der Fahrerlaubnis an. Unerheblich 
ist z.B. nach Ansicht des VG Bremen, dass der 
festgestellte Wert unterhalb des zu § 24a Abs. 
2 StVG festgelegten Grenzwertes von 75 ng/ 
ml liegt. Dieser Wert betrifft nur die Grenze 
für die Verhängung eines Bußgeldes nach § 
24a StVG bzw. die Schwelle zur Strafbarkeit 
nach dem StGB. Für die Feststellung fehlen­
der Fahreignung i.S.v. Nr. 9.1 Anlage 4 zur 
FeV reicht es hingegen aus, wenn feststeht, 
dass der Betroffene Drogen (mit Ausnahme 
von Cannabis) i.S.d. Betäubungsmittelgeset­

zes konsumiert hat (VG Bremen, Beschluss 
vom 25. März 2022 - 5 V 343/22, Rn. 17, 
juris). Auch ein Benzoylecgoninwert mit ca. 
45 ng/ml, also unter dem von der sog. Grenz­
wertkommission festgelegten Grenzwert von 
75 ng/ml, führte daher zu einer rechtmäßigen 
Entziehung der Fahreriaubnis (VG Gelsenkir­
chen, Beschluss vom 20. Januar 2021 - 9 L 
1627/20, Rn. 21, juris; ebenso bei einem 
festgestellten Benzoylecgoninwert von 31,4 
ng/ml schon das OVG Lüneburg, Beschluss 
vom 11. August 2009 - 12 ME 156/09, Rn. 
10, juris). Selbst deutliche Unterschreitungen 
der analytischen Grenzwerte werden aktuell 
zum Anlass begründeter Entziehungen ge­
nommen, sodass eine geringe Methamphet-
amin-Konzentration im Blut eines Fahrer­
laubnisinhabers von 2,7 ng/ml bereits ge­
nügt, um eine die Fahreignung ausschließen­
de Einnahme des Betäubungsmittels anzu­
nehmen (VG Leipzig, Urteil vom 15. Januar 
2021 - 1 K 999/20, juris). 

b) Ordentliche Gerichte 

Anders beurteilen die Bedeutung der Emp­
fehlungen der Grenzwertkommission die 
Gerichte der ordenttichen Gerichtsbarkeit. 
Erforderiich ist für diese Bußgeldgerichte für 
den Tatbestand des § 24a Abs. 2 S. 2 StVG 
der Nachweis der betreffenden Substanz in 
einer Konzentration, die eine Beeinträchti­
gung der Fahrsicherheit zumindest als mög­
lich erscheinen lässt und damit die gesetz­
liche Vermutung rechtfertigt. Das ist nach 
dem derzeitigen Stand der Wissenschaft 
jedenfalls dann der Fall, wenn zumindest 
der in der Empfehlung der Grenzwertkom­
mission vom 20.11.2002 empfohlene Nach­
weisgrenzwert erreicht ist (OLG Hamm, 
Beschluss vom 3. August 2021 - III-5 RBs 
157/21, Rn. 10, juris). Es wird daher in Über­
einstimmung mit den aktuellen Empfehlun­
gen der Grenzwertkommission die Errei­
chung des Grenzwertes von 1 ng/ml Tetra-
hydrocannabinol im Blutserum vorausge­
setzt (OLG Karisruhe, Beschluss vom 
22.09.2010 - 3 (7) SsBs 541/10, Rn. 6, juris). 
Dennoch ertaubt das OLG München unter 
bestimmten Umständen auch ein Unter­
schreiten der Grenzwerte, wenn bei einem 
Kraftfahrzeugführer eine Amphetaminkon-
zentration von 0,01 mg/1 (= 10 ng/ml) fest­
gestellt wurde, die zwar unter dem analyti­
schen Grenzwert von 25 ng/ml liegt und 
kann daher allein die Verurteilung nicht 
tragen. Aufgrund der Vorgaben des Bundes­
verfassungsgerichts hätte das über diesen 
Fall zu befindende Amtsgericht jedoch für 
eine Verurteilung gem. § 24a Abs. 2 StVG 

Umstände feststellen müssen, aus denen sich 
ergibt, dass die Fahrtüchtigkeit des Ange­
klagten trotz der verhältnismäßig niedrigen 
Betäubungsmittelkonzentration zwar nicht 
aufgehoben, aber doch eingeschränkt war 
(OLG München, Beschluss vom 13. März 
2006 - 4St RR 199/05, Rn. 22, juris). 

IN. Fazit 

Letztendlich kann Rechtsklarheit für alle 
Staatsgewalten nur vom Gesetz- oder Ver­
ordnungsgeber geschaffen werden. 

Der Bundesgesetzgeber hätte die Möglich­
keit, die bereits im StVG vorhandene Anla­
ge zu § 24a StVG um Grenzwerte zu erwei­
tern, allerdings wäre es unsystematisch, 
würde nur ein THC-Grenzwert aufgenom­
men werden und für die anderen Substanzen 
nicht. Daher würde der Deutsche Bundestag 
sich nur zu einer Gesamtlösung entschließen 
können, die allerdings bislang noch nie 
diskutiert wurde. 

Der Verordnungsgeber hätte grundsätzlich 
zwei Möglichkeiten, THC-Grenzwerte zu 
setzen, und zwar in der FeV und/oder in der 
BKatV, wobei die BKatV mit ihrem Rege-
lungsumfang der Sanktionen für Verkehrs­
ordnungswidrigkeiten näher liegt. Aber auch 
der Verordnungsgeber würde wohl zu einem 
systematisch einheitlichen Gesamtpaket 
tendieren, um einer Zerfaserung der Sank­
tionen wirksam vorzubeugen. 

Verbleibt es bei der aktuellen Rechtslage, 
sind die Beschlüsse der Grenzwertkommis­
sion nicht mehr, aber auch nicht weniger als 
mehr oder weniger verbindliche Empfehlun­
gen eines Expertengremiums, von denen die 
Judikative bei entsprechender sachlicher 
Begründung immer abweichen darf 
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